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In dieser Ausgabe: 

Sehr geehrte Damen und 
Herren, 
 
mit Wirkung ab 2026 sind 
wichtige steuerliche Ände-
rungen zu beachten. Dies 
sind vor allem die Anhebung 
der Entfernungspauschale, 
die Senkung der Umsatzsteu-
er für Speisen in der Gastro-
nomie und die neue Aktiv-
rente. 
Darüber hinaus ist in diesem 
Monat auf folgende Aspekte 
hinzuweisen: 
▪ Der Bundesfinanzhof hält 

das „Bundesmodell“ bei 
der Grundsteuer für ver-
fassungskonform. Es ist 
aber davon auszugehen, 
dass die Kläger Verfas-
sungsbeschwerde beim 
Bundesverfassungsgericht 
einlegen werden. 

▪ Die elektronische Be-
kanntgabe von Steuerbe-

scheiden wird zwar zur 
Regel – doch nicht wie 
ursprünglich geplant ab 
2026, sondern erst ab 
2027. Der Gesetzgeber 
hat hier nachjustiert. 

▪ Bei betrieblichen Elektro- 
oder Hybridelektrofahr-
zeugen des Arbeitgebers, 
die dem Arbeitnehmer 
auch zur privaten Nut-
zung überlassen werden, 
stellt die Erstattung der 
vom Arbeitnehmer selbst 
getragenen Stromkosten 
einen steuerfreien Ausla-
genersatz dar. Bis Ende 

2025 gewährte das Bun-
desfinanzminister ium 
hier monatliche Pauscha-
len. Mit Wirkung ab 
2026 wurde nun eine 
S t rompre i spauscha le 
eingeführt. 

Diese und weitere interes-
sante Informationen finden 
Sie in der Ausgabe für Febru-
ar 2026. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Arno Wagner 
Steuerberater 
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Fälligkeit 10.03.2026 für UStVA, LStAnm, EStVZ, KStVZ 

Scheckzahlungen Der Scheck muss dem FA spätestens 3 Werktage vor dem Fälligkeitstag vorliegen 

Überweisung 13.03.2026 für UStVA, LStAnm, EStVZ, KStVZ 

Beiträge 03/2026 spätestens 27.03.2026 

Termine März 2026 
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Durchschnittssatzbesteuerung nach § 24 UStG—Hilfsgeschäfte ab 
1.7.2026 zwingend regelbesteuert 

passt. Die Änderungen betreffen ins-
besondere die Behandlung des land– 
und forstwirtschaftlichen Maschinen– 
und Ausrüstungsbestands sowie Fel-
dinventar. Hintergrund ist die unions-
rechtliche Auslegung der MwStSystRL, 

nach der die Pauschalierung aus-
schließlich die Lieferung landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse und die Er-
bringung landwirtschaftlicher Dienst-
leistungen erfasst. 

Mit Schreiben vom 12.11.2025 hat 
das BMF die umsatzsteuerliche Be-
handlung der Durchschnittssatzbe-
steuerung nach § 24 UStG umfassend 
an die Rechtsprechung des BFH (BFH, 
Urteil vom 17.8.2023 - VR 3/21) ange-

 Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 

Wirtschaft 
Verbraucherpreisindex (Änderung zum Vorjahreswert) 

 
 

 Verzugszins bei Rechtsgeschäften (§ 288 Abs. 1 und 2 BGB) 

 
* Überleitungsvorschrift: Der seit dem 29.7.2014 für Handelsgeschäfte geltende Zinssatz von 9 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz ist gem. EGBGB Art. 229 § 34 Satz 1 nur auf Schuldverhältnisse anzuwenden, die nach dem 28.7.2014 entstanden sind. 

Monat: 12/24 05/25 08/25 11/25 12/25 

BRD gesamt: + 2,6 % + 2,1 % + 2,2 % + 2,5 % + 1,8 % 

Zeitraum Basiszins VerzugszinsVerbraucher VerzugszinsUnternehmer 

1.1. - 30.6.17 - 0,88 % 4,12,% 8,12 %* 

1.7. - 31.12.17 - 0,88 % 4,12 % 8,12 %* 

1.1.18 - 31.12.22 - 0,88 % 4,12 % 8,12 % 

1.1.-30.6.23 + 1,62 % 6,62 % 10,62 % 

1.7. - 31.12.23 + 3,12 % 8,12 % 12,12 % 

1.1.- 30.6.2024 + 3,62 % 8,62 % 12,62 % 

1.7.– 31.12.2024 + 3,37 % 8,37 % 12,37 % 

1.1.-30.6.2025 + 2,27 % 7,27 % 11,27 % 

Seit 1.7.2025 + 1,27 % 6,27 % 10,27 % 

Hinweise 

der Steuerpflichtigen sei nicht erkenn-
bar, sodass ein Anspruch auf Schaden-
ersatz ausscheide. Der Bundesfinanz-
hof hat die Entscheidung nun im Er-
gebnis, wenn auch mit einer anderen 
Begründung, bestätigt. 
Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs 
setzt die gerichtliche Geltendmachung 
eines Anspruchs auf Schadensersatz 
nach Art. 82 DSGVO voraus, dass 
dieser zuvor bei dem für die Datenver-
arbeitung verantwortlichen Finanzamt 
geltend gemacht wird. Denn fehlt es 
an einer vorherigen Ablehnung des 
Anspruchs seitens der Finanzbehörde, 
mangelt es an der für eine Klageerhe-
bung notwendigen Beschwer des Steu-

erpflichtigen. Eine ohne vorherige 
Ablehnung erhobene Klage ist daher 
unzulässig. Vielmehr muss dem Fi-
nanzamt zuvor außergerichtlich die 
Gelegenheit gegeben werden, den 
Anspruch auf Schadenersatz zu prüfen 
und über ihn zu entscheiden. 
Beachten Sie 
Auch in einem bereits anhängigen 
Gerichtsverfahren, in dem es um Ver-
stöße gegen datenschutzrechtliche 
Regelungen geht, kann das bisherige 
Vorbringen damit nicht einfach um 
ein Schadenersatzbegehren erweitert 
werden. In diesem Fall liegt eine un-
zulässige Klageerweiterung vor. 

Zum Schadenersatz wegen Datenschutzverstößen einer Finanzbehör-
de 
Der Bundesfinanzhof hat sich erstmals 
zu den Voraussetzungen geäußert, die 
einen Schadenersatzanspruch gegen-
über einer Finanzbehörde aufgrund 
von Verstößen gegen datenschutz-
rechtliche Regelungen betreffen. 
Sachverhalt 
Im Streitfall hatte das Finanzamt nach 
Ansicht der Steuerpflichtigen gegen 
Vorgaben des Datenschutzes versto-
ßen. Die Steuerpflichtige machte da-
her unmittelbar beim Finanzgericht 
einen Anspruch auf Schadenersatz 
nach Art. 82 der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) geltend. 
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
wies die Klage jedoch ab. Ein Schaden 

http://www.iww.de/nwb/?docid=79084_2
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 Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 

▪ Bei der Aufteilung des Gesamt-
kaufpreises von Kombiangeboten 
aus Speisen inkl. Getränken (z. B. 
Buffet) kann der auf die Getränke 
entfallende Entgeltanteil mit 30 % 
des Pauschalpreises angesetzt wer-
den. 

▪ Zudem wurde der Aufteilungs-
schlüssel für kurzfristige Beherber-
gungsleistungen (ermäßigter Steu-
ersatz von 7 %) angepasst. Hier 
geht es um in einem Pauschalan-
gebot enthaltene, dem Regelsteuer-
satz unterliegende Leistungen (z. 
B. Parkplatzgestellung und Saun-
anutzung). Diese Leistungen dür-
fen in der Rechnung zu einem 
Sammelposten (z. B. „Business-
Package“) zusammengefasst und in 
einem Betrag ausgewiesen werden. 

Beachten Sie  
Bis dato wurde es nicht beanstandet, 
wenn der auf diese Leistungen entfal-
lende Entgeltanteil mit 20 % des Pau-
schalpreises angesetzt wird. Dieser 
Satz wurde nun auf 15 % reduziert. 
Denn Teile des Frühstücks unterliegen 
nun dem ermäßigten Steuersatz. 
 
Ehrenamt und Gemeinnützigkeit 
Der Übungsleiterfreibetrag wurde mit 
Wirkung ab 2026 von 3.000 EUR auf 
3.300 EUR angehoben. Die Ehren-
amtspauschale wurde von 840 EUR 
auf 960 EUR erhöht. 
Zudem erfolgten auch Änderungen 
hinsichtlich der Gemeinnützigkeit. 
Beispielsweise wurde die Freigrenze 
für den steuerpflichtigen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb um 5.000 EUR 
auf 50.000 EUR angehoben. E-Sport 
wird nun als gemeinnützig behandelt. 
 
Änderungen durch Finanzausschuss 
Kurz vor „Toresschluss“ wurden durch 
den Finanzausschuss noch Änderun-
gen vorgenommen, die ab 2026 gel-
ten. Es handelt sich u. a. um diese 
Aspekte: 
▪ Nach Ansicht des Bundesfinanz-

hofs (9.8.2024, Az. VI R 20/21) ist 
bei einer doppelten Haushaltsfüh-
rung im Ausland im Einzelfall zu 
prüfen, welche Unterkunftskosten 
notwendig sind. Da dies im steuer-
lichen Massenverfahren aber nicht 
umsetzbar ist, wurde nun geregelt, 
dass die tatsächlichen Aufwendun-

gen angesetzt werden können, 
höchstens aber 2.000 EUR im Mo-
nat (im Inland weiterhin 1.000 
EUR). 

▪ Die 2.000 EUR-Grenze gilt nicht, 
wenn eine Dienst- oder Werks-
wohnung verpflichtend und 
zweckgebunden genutzt werden 
muss oder deren Kosten für Zwe-
cke des Mietzuschusses nach § 54 
des Bundesbesoldungsgesetzes als 
notwendig anerkannt worden sind. 

▪ Berücksichtigung von Gewerk-
schaftsbeiträgen als Werbungskos-
ten insbesondere neben dem Ar-
beitnehmer-Pauschbetrag. 

▪ Betriebsveranstaltungen: Auch bei 
einer Lohnsteuer-Pauschalierung (§ 
40 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 Einkommen-
steuergesetz (EStG)) muss die Teil-
nahme allen Angehörigen des Be-
triebs oder eines Betriebsteils of-
fenstehen. 

▪ Abzug von Parteispenden: Die 
Höchstbeträge wurden verdoppelt. 

 
Aktivrentengesetz 
Wer die gesetzliche Regelaltersgrenze 
erreicht und weiterarbeitet, kann sei-
nen Arbeitslohn bis zu 2.000 EUR im 
Monat steuerfrei erhalten; es fallen 
aber weiterhin Sozialabgaben an. 
Der ab 2026 geltende § 3 Nr. 21 EStG 
sieht eine Steuerbefreiung der Einnah-
men bis zu insgesamt 24.000 EUR im 
Jahr vor. Der Freibetrag ist aber (im 
Zuge einer „Zwölftelung“) so aufzutei-
len, dass er nur für die Monate ge-
währt wird, in denen die Vorausset-
zungen vorliegen. 
Die Steuerfreistellung erfolgt bereits 
im Lohnsteuerabzugsverfahren – in 
der Steuerklasse VI jedoch nur, wenn 
der Arbeitnehmer gegenüber dem 
Arbeitgeber bestätigt hat, dass die 
Steuerbefreiung nicht bereits in einem 
anderen Dienstverhältnis berücksich-
tigt wird. 
Begünstigt sind Leistungen, die ab 
dem Folgemonat nach Erreichen der 
Regelaltersgrenze gemäß § 35 S. 2 
oder § 235 des Sechsten Buches Sozi-
algesetzbuch erbracht werden. Für 
Tätigkeiten davor gibt es keine Steuer-
befreiung, auch wenn die Zahlungen 
nach Erreichen der Regelaltersgrenze 
erfolgen. 

Gesetzgebung: Wichtige Steueränderungen ab 2026 im Überblick 

In seiner letzten Sitzung des Jahres 
2025 hat der Bundesrat steuerlichen 
Änderungen mit Breitenwirkung zuge-
stimmt. Zu nennen sind vor allem die 
Anhebung der Entfernungspauschale, 
die Senkung der Umsatzsteuer für 
Speisen in der Gastronomie und die 
neue Aktivrente. Wichtige Änderun-
gen sind nachfolgend aufgeführt. 
 
Steueränderungsgesetz 2025 
Erhöhung der Entfernungspauschale 
Bisherige Regelung: Für Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte kann eine Entfernungspauschale 
geltend gemacht werden. Diese ist für 
jeden vollen Kilometer der Entfernung 
zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte mit 0,30 EUR anzusetzen. 
Ab dem 21. Kilometer gilt eine Pau-
schale von 0,38 EUR. 
Mit Wirkung ab 2026 beträgt die Ent-
fernungspauschale bereits ab dem 
ersten gefahrenen Kilometer 0,38 
EUR. 
Merke 
Die (erhöhte) Entfernungspauschale 
wirkt sich bei Arbeitnehmern aber nur 
dann aus, wenn sie zusammen mit 
den weiteren Werbungskosten den 
A r b e i t n e h m e r - P a u s c h b e t r a g  
(1.230 EUR p. a.) überschreitet. 
 
Gastronomie: 7 % Umsatzsteuer für 
Speisen 
Die Umsatzsteuer für Speisen in der 
Gastronomie wurde mit Wirkung ab 
2026 auf 7 % reduziert. Für Getränke 
bleibt es allerdings bei dem umsatz-
steuerlichen Regelsteuersatz von  
19 %. 
Bei Speisen entfällt somit die (mitunter 
strei tanfäl l ige)  Unterscheidung 
„ V e r z e h r  a u ß e r  H a u s “ 
(Speisenlieferung mit 7 % Umsatzsteu-
er) versus „Verzehr im Haus“ 
( R e s t a u r a t i o n s l e i s t u n g  
mit 19 %). 
Im Zuge der Reduzierung des Steuer-
satzes hat das Bundesfinanzministeri-
um drei Vereinfachungen verfügt: 
▪ Vermeidung von Übergangs-

schwierigkeiten: Auf Restaurant-
/Verpflegungsdienstleistungen, die 
in der Nacht vom 31.12.2025 zum 
1.1.2026 ausgeführt werden, kann 
der Steuersatz von 19 % ange-
wandt werden. 
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zehnjährige Steuerbefreiung wurde 
jedoch begrenzt – und zwar bis zum 
31.12.2035. 
 
Siebte Verordnung zur Änderung steu-
erlicher Verordnungen 
Nach § 8 der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung (EStDV) 
brauchten (Wahlrecht) eigenbetrieb-
lich genutzte Grundstücksteile nicht 
als Betriebsvermögen behandelt zu 
werden, wenn 
▪ ihr Wert nicht mehr als ein Fünftel 

des gemeinen Werts des gesamten 
Grundstücks und 

▪ nicht mehr als 20.500 EUR beträgt. 
Durch die neue Fassung gilt das Wahl-
recht nun, wenn ihre Größe nicht 
mehr als 30 Quadratmeter oder ihr 
Wert nicht mehr als 40.000 EUR be-
trägt (Satz 1). In diesem Fall dürfen 
Aufwendungen, die mit dem Grund-
stücksteil im Zusammenhang stehen, 
nicht abgezogen werden (Satz 2). 
Satz 1 ist in allen offenen Fällen an-

wendbar. Satz 2 gilt für Wirtschafts-
jahre, die nach dem 31.12.2025 be-
ginnen. Dann ist ein Abzug von Auf-
wendungen, die mit dem Grund-
stücksteil im Zusammenhang stehen, 
in den Fällen, in denen das Wahlrecht 
ausgeübt wird (also Privatvermögen 
vorliegt), nicht mehr möglich. Folglich 
entfällt die Wertermittlung für die Be-
rechnung der Abschreibung. Die be-
triebsbezogenen Aufwendungen (z. B. 
Strom) sind weiterhin abzugsfähig. 
Beachten Sie 
Im Referentenentwurf waren u. a. Ver-
schärfungen zum Nachweis einer kür-
zeren tatsächlichen Nutzungsdauer 
von Gebäuden enthalten. Diese wur-
den aber nicht umgesetzt. Zudem 
wurde ein Schreiben des Bundesfi-
nanzministeriums vom 22.2.2023 
(ohne Begründung) aufgehoben. 

Gesetzgebung: Wichtige Steueränderungen ab 2026 im Überblick 

Beachten Sie 
Es sind nur Einnahmen aus nichtselbst-
ständiger Arbeit nach § 19 Abs. 1  
S. 1 Nr. 1 EStG steuerfrei. 
Merke 
Weitere Voraussetzung ist, dass der 
Arbeitgeber für die Leistungen Beiträ-
ge zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung zu entrichten hat. Somit werden 
z. B. Beamte und geringfügig Beschäf-
tigte ausgeschlossen. 
Tätigkeiten, die zu Einkünften aus 
selbstständiger Arbeit, Gewerbebetrieb 
oder Land- und Forstwirtschaft führen, 
sind nicht begünstigt. 
 
Achtes Gesetz zur Änderung des Kraft-
fahrzeugsteuergesetzes 
Die Kfz-Steuerbefreiung galt bisher für 
reine Elektrofahrzeuge, die bis zum 
31.12.2025 erstmalig zugelassen bzw. 
komplett auf Elektroantrieb umgerüstet 
werden. Diese Begünstigung wurde 
nun um fünf Jahre bis zum 
31.12.2030 verlängert. Die maximal 

zutreffend zu erfassen. 
Die Bewertungsvorschriften sind 
grundsätzlich geeignet, den mit der 
Steuer verfolgten Belastungsgrund in 
der Relation realitätsgerecht abzubil-
den. Belastungsgrund für die neue 
Grundsteuer ist nach dem Willen des 
Gesetzgebers das Innehaben von 
Grundbesitz und die dadurch vermit-
telte Möglichkeit einer ertragbringen-
den Nutzung, die sich im Sollertrag 
widerspiegelt und dem Steuerpflichti-
gen eine entsprechende objektive 
Leistungsfähigkeit vermittelt. 
In seiner Pressemitteilung geht der 
Bundesfinanzhof vor allem auf diese 
Aspekte ein (die vollständige Mittei-
lung ist unter www.iww.de/s14854 
abrufbar): 
▪ Die Maßgeblichkeit von gesetzlich 

typisierten Bodenrichtwerten zur 
Bestimmung des Bodenwerts ver-
stößt nicht gegen eine realitäts- 
und relationsgerechte Bewertung 
im Sinne der Anforderungen des 
Bundesverfassungsgerichts. 

▪ Ebenso wenig führen die für die 
Wertberechnung von Wohnungsei-
gentum im Ertragswertverfahren 

heranzuziehenden pauschalierten 
Nettokaltmieten zu einer verfas-
sungswidrigen Ungleichbehand-
lung. 

Relevanz für die Praxis 
Die drei Entscheidungen (geklagt hat-
ten Wohnungseigentümer aus Nord-
rhein-Westfalen, Sachsen und Berlin) 
sind auch für Wohnungseigentümer in 
den Ländern Brandenburg, Bremen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Rhein-
land-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Saarland, 
Schleswig-Holstein und Thüringen 
von Bedeutung, da diese Länder eben-
falls das „Bundesmodell“ verwenden. 
Beachten Sie 
Für Bürger in Baden-Württemberg, 
Bayern, Hamburg, Hessen und Nie-
dersachsen haben die aktuellen Ent-
scheidungen keine Konsequenzen, da 
diese Länder eigene Grundsteuermo-
delle verwenden. 
Der Bund der Steuerzahler Deutsch-
land und Haus & Grund Deutschland 
haben bereits angekündigt, gemein-
sam eine Verfassungsbeschwerde 
beim Bundesverfassungsgericht zu 
unterstützen. 

Grundsteuer:  Bundesf inanzhof hält  „Bundesmodell“  
für verfassungskonform 
Der Bundesfinanzhof hat in drei Ver-
fahren aufgrund mündlicher Verhand-
lung am 12.11.2025 entschieden, dass 
er die Vorschriften des Ertragswertver-
fahrens, die nach dem sogenannten 
Bundesmodell in elf Bundesländern 
für die Bewertung von Wohnungsei-
gentum als Grundlage für die Berech-
nung der Grundsteuer ab dem 
1.1.2025 herangezogen werden, für 
verfassungskonform hält. 
Sichtweise des Bundesfinanzhofs 
Der Bundesfinanzhof bestätigte inhalt-
lich die Ansichten der Vorinstanzen 
und versagte den Revisionen in der 
Sache den Erfolg. Er ist nicht von der 
Verfassungswidrigkeit der in den 
Streitfällen anzuwendenden Regelun-
gen überzeugt; eine Vorlage an das 
Bundesverfassungsgericht kommt 
nicht in Betracht. 
Der Gesetzgeber hat ein Bewertungs-
system geschaffen, das konzeptionell 
einer Verkehrswertorientierung folgt 
und darauf angelegt ist, im Durch-
schnitt aller zu bewertenden Objekte 
den „objektiviert-realen Grundstücks-
wert“ innerhalb eines Korridors des 
gemeinen Werts annäherungsweise 

 Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 



Da der Unterhaltshöchstbetrag an den 
Grundfreibetrag gekoppelt ist, erfolgte 
auch hier eine Erhöhung um 252 EUR. 
Das Kindergeld beträgt monatlich 259 
EUR (Anhebung somit um 4 EUR). Der 

Kinderfreibetrag je Elternteil beträgt 
3.414 EUR (2025: 3.336 EUR). 

Grundfreibetrag, Unterhaltshöchstbetrag und Kindergeld:  
Diese Werte gelten für 2026 
Der Grundfreibetrag, bis zu dessen 
Höhe keine Einkommensteuer gezahlt 
werden muss, ist zum 1.1.2026 von 
12.096 EUR auf 12.348 EUR erhöht 
worden. 
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2026 anders werden: Eine elektroni-
sche Bekanntgabe von Verwaltungsak-
ten soll erfolgen, wenn dem Steuerbe-
scheid eine elektronisch übermittelte 
Steuererklärung zugrunde liegt. 
Beachten Sie 
Der elektronischen Bekanntgabe kann 
aber widersprochen und eine Zusen-
dung von Bescheiden per Post ver-
langt werden. 
Durch das „Gesetz zur Anpassung des 

Mindeststeuergesetzes und zur Umset-
zung weiterer Maßnahmen“ wurde 
der Anwendungszeitpunkt von § 122a 
Abs. 1 S. 2 AO auf 2027 verschoben. 
Merke 
Wurde oder wird in 2026 in die elekt-
ronische Bekanntgabe eingewilligt, 
erfolgt die Bekanntgabe grundsätzlich 
elektronisch. In allen anderen Fällen 
erfolgt im Jahr 2026 weiterhin eine 
postalische Bekanntgabe. 

Steuerbescheide: Elektronische Bekanntgabe wird erst ab 2027 Stan-
dard 
Die elektronische Bekanntgabe von 
Steuerbescheiden wird zwar zur Regel 
– doch nicht wie ursprünglich geplant 
ab 2026, sondern erst ab 2027. Der 
Gesetzgeber hat hier nachjustiert. 
Hintergrund 
Bis dato konnten Steuerbescheide nur 
mit Einwilligung des Steuerpflichtigen 
elektronisch bekanntgegeben werden. 
Durch die Neufassung des § 122a der 
Abgabenordnung (AO) sollte das ab 

die Wohnungsüberlassung als ent-
geltlich, sodass die mit der Woh-
nungsüberlassung zusammenhän-
genden Kosten in vollem Umfang 
abziehbar sind. 

▪ Bei einer Nutzungsüberlassung zu 
mindestens 50 %, aber weniger als 
66 % der ortsüblichen Miete, ist 
ein ungekürzter Werbungskosten-
abzug nur dann möglich, wenn 
sich bei einer Totalüberschuss-
prognose auf Dauer ein Über-
schuss der Einnahmen über die 
Werbungskosten ergibt. Ist dies 
nicht der Fall, ist ein Werbungs-
kostenabzug nur entsprechend 
dem entgeltlichen Anteil der Ver-
mietung möglich. 

Beachten Sie 
Bei Vergleich der vereinbarten Miete 
mit der ortsüblichen Miete ist die Kalt-
miete zuzüglich der umlagefähigen 
Betriebskosten, also die ortsübliche 
Warmmiete maßgebend. 

Beispiel 
A vermietet eine zuvor fremd vermie-
tete Wohnung an seine Tochter. Das 
Mietverhältnis ist zivilrechtlich wirk-
sam und wird wie vereinbart durchge-
führt. Die Wohnung war zuvor für 
500 EUR zzgl. 150 EUR Umlagen 
fremd vermietet. Die Kaltmiete 
(500 EUR) ist gegenwärtig weiterhin 
ortsüblich. Die Tochter übernimmt 
sämtliche Umlagen (entspricht hier 
150 EUR monatlich) und zahlt zudem 
eine Miete von 285 EUR. 
Lösung: Die ortsübliche Miete beträgt 
650 EUR, die vereinbarte Miete dem-
gegenüber 435 EUR, sodass die Ent-
geltquote bei 66,9 % liegt. Somit ist 
die Wohnungsüberlassung als entgelt-
lich zu beurteilen und A kann die mit 
der Wohnungsüberlassung zusam-
menhängenden Kosten in vollem Um-
fang als Werbungskosten abziehen. 
Merke 
Durch den fortschreitenden Mietni-

Werbungskosten: Aktuelles zur verbilligten Vermietung 

Gerade wenn eine Immobilie an nahe 
Angehörige zu Wohnzwecken über-
lassen wird, liegt das Entgelt häufig 
unterhalb der ortsüblichen Miete. Um 
sich in diesen Fällen dennoch den 
vollen Werbungskostenabzug zu si-
chern, sind einige Punkte zu beach-
ten. 
Bei der Aufteilung in einen entgeltli-
chen und einen unentgeltlichen Teil 
ist nach § 21 Abs. 2 Einkommensteu-
ergesetz (EStG) wie folgt zu unter-
scheiden: 
▪ Beträgt die vereinbarte Miete weni-

ger als 50 % der ortsüblichen Mie-
te, ist die Nutzungsüberlassung in 
einen entgeltlichen und einen un-
entgeltlichen Teil aufzuteilen. Dies 
hat zur Folge, dass nur die auf den 
entgeltlich überlassenen Teil ent-
fallenden Aufwendungen als Wer-
bungskosten abziehbar sind. 

▪ Beträgt das Entgelt mindestens 
66 % der ortsüblichen Miete, gilt 

 Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 
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EUR für ein Frühstück. 
Bei einer Vollverpflegung (also Früh-
stück, Mittag- und Abendessen) sind 
die Mahlzeiten mit dem Wert von 
11,50 EUR anzusetzen. 
Beachten Sie 
Der Sachbezugswert ist auch relevant 
für Mahlzeiten, die dem Arbeitnehmer 

während einer beruflich veranlassten 
Auswärtstätigkeit oder im Rahmen 
einer doppelten Haushaltsführung zur 
Verfügung gestellt werden, wenn der 
Preis der Mahlzeit 60 EUR nicht über-
steigt. 

Behandlung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten ab 
2026 
Mahlzeiten, die arbeitstäglich unent-
geltlich oder verbilligt an die Arbeit-
nehmer abgegeben werden, sind mit 
dem anteiligen amtlichen Sachbezugs-
wert zu bewerten. Das Bundesfinanz-
ministerium hat nun die Werte für 
2026 mitgeteilt. Das sind 4,57 EUR für 
ein Mittag- oder Abendessen und 2,37 

Arbeitgeber 
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Bundesfinanzhofs hat bei einer verbil-
ligten Verpachtung eine Aufteilung 
nur dann zu erfolgen, wenn die ver-
einbarte Gegenleistung mehr als ein 
Viertel unter der ortsüblichen Markt-
pacht liegt. Eine Abweichung von bis 
zu einem Viertel ist dagegen steuerlich 
unbeachtlich. 
Beachten Sie 
Auch die Einhaltung dieser Toleranz-
grenze bedarf der regelmäßigen Über-

prüfung. Bedeutsam ist auch, dass bei 
Überlassung von Gewerbeflächen die 
Nettokaltmiete bzw. Nettokaltpacht 
ohne Umlagen mit der ortsüblichen 
Miete oder Pacht zu vergleichen ist. 

Werbungskosten: Aktuelles zur verbilligten Vermietung 

veauanstieg muss die Grenze von 66 
% im Auge behalten werden. Wird die 
Grenze unterschritten, sollte die Miete 
angepasst werden, um den vollen 
Werbungskostenabzug weiter zu si-
chern. 
Die Regelung in § 21 Abs. 2 EStG 
bezieht sich lediglich auf Fälle der 
Wohnungsüberlassung, gilt aber nicht 
für die Verpachtung von Gewerbeflä-
chen. Nach der Rechtsprechung des 

nungsgeldverfahren nach § 335 des 
Handelsgesetzbuchs eingeleitet wird. 
Auch in den Vorjahren gab es eine 
Verschiebung bzw. eine faktische 
Fristverlängerung, die nach den Anga-

ben des Bundesamts für Justiz nun 
letztmalig gewährt wird (Mitteilung 
des BfJ unter www.iww.de/s7329). 

Offenlegung der Jahresabschlüsse 2024: Schonfrist bis Mitte März 
2026 
Die gesetzliche Offenlegungsfrist für 
den Jahresabschluss für 2024 endete 
bereits am 31.12.2025. Das Bundes-
amt für Justiz hat aber nun mitgeteilt, 
dass vor Mitte März 2026 kein Ord-

 Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 
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Das kann z. B. durch einen statio-
nären oder mobilen Stromzähler 
erfolgen. Der Stromzähler kann 
auch in der Wallbox oder dem 
Fahrzeug integriert sein. 

▪ Der Arbeitnehmer muss nachwei-
sen, auf welche Höhe sich seine 
Kosten je kWh belaufen. Dabei ist 
auch ein anteiliger Grundpreis zu 
berücksichtigen. Typischerweise 
hat der Nachweis durch den 
Stromvertrag zu erfolgen, den der 
Arbeitnehmer abgeschlossen hat. 
Ein Eigenbeleg des Arbeitnehmers 
wird nicht akzeptiert. 

Merke 
Bei der Nutzung von Elektrofahrzeu-
gen kommen dynamische Stromtarife 
immer mehr in Mode. Weil sich hier 
der Strompreis laufend ändert, hat das 
Bundesfinanzministerium keine Be-
denken, zur Ermittlung der selbst ge-
tragenen Stromkosten die durch-
schnittlichen monatlichen Stromkos-
ten je kWh einschließlich anteiligem 
Grundpreis zugrunde zu legen. 
 
Billigkeitsregelung für durch PV-
Anlagen erzeugten Strom 
Schwierig wird es, wenn der Arbeit-
nehmer parallel eine Photovoltaik 
(PV)-Anlage betreibt und den E-
Dienstwagen auch mit dem selbst 
erzeugten Strom lädt. Weil sich der 
Ladestrom nun aus zugekauftem und 
selbst erzeugtem Strom zusammen-
setzt und die je kWh entstandenen 
Kosten unterschiedlich hoch ausfallen, 
müsste hinsichtlich der Stromherkunft 
unterschieden werden. 
Auf diese komplizierte Unterschei-
dung verzichtet das Bundesfinanzmi-
nisterium durch eine Billigkeitsrege-
lung. Es bestehen für alle offenen Fälle 
– also auch für Zeiträume vor dem 
1.1.2026 – keine Bedenken, wenn zur 
Ermittlung der Stromkosten nur auf 
den Tarif des Stromanbieters für den 
Haushalt des Arbeitnehmers abgestellt 
wird. 
 
Vereinfachung ab 2026: Die Strom-
preispauschale 
Das neue Verfahren ist im Vergleich 
zu den bisherigen Ladestrompauscha-
len nicht nur kompliziert umzusetzen, 
sondern erfordert auch, dass sich der 
Arbeitgeber im Detail mit den tatsäch-

lichen Stromkosten des Arbeitnehmers 
auseinandersetzt. Die Brisanz: Die 
Stromkosten ändern sich laufend, z. B. 
weil der Arbeitnehmer in einen ande-
ren Vertrag wechselt oder der 
Stromlieferant seine Preise anpasst. 
Um Arbeitgeber vor diesem Bürokra-
tieaufwand zu schützen, wurde mit 
Wirkung ab dem 1.1.2026 eine Ver-
einfachung geschaffen: Arbeitgeber 
können als Alternative eine Strom-
preispauschale ansetzen. Bei deren 
Anwendung muss der Arbeitnehmer 
zwar auch den im privaten Haushalt 
für den E-Dienstwagen verwendeten 
Strom durch einen gesonderten Zähler 
dokumentieren und dem Arbeitgeber 
den Verbrauch nachweisen. Jedoch 
entfällt der Nachweis der Stromkosten. 
Bei der Strompreispauschale wird der 
Ladestrom mit dem vom Statistischen 
Bundesamt halbjährlich veröffentlich-
ten und auf volle Cent abgerundeten 
Gesamtstrompreis für private Haushal-
te multipliziert. Dabei ist für das ge-
samte Jahr auf den für das 1. Halbjahr 
des Vorjahres veröffentlichten Ge-
samtdurchschnittsstrompreis ein-
schließlich Steuern, Abgaben und 
Umlagen für einen Jahresverbrauch 
von 5.000 kWh bis unter 15.000 kWh 
abzustellen. Für 2026 sind daher 0,34 
EUR maßgebend. 
Beachten Sie 
Damit besteht ein Wahlrecht: Entwe-
der werden die tatsächlichen Strom-
kosten oder die Strompreispauschale 
angesetzt. Das Wahlrecht muss für das 
Kalenderjahr einheitlich ausgeübt 
werden. 
Beispiel 
Der Arbeitnehmer nutzt 2026 einen 
dynamischen Stromtarif. Die für das 
Aufladen des betrieblichen Kraftfahr-
zeugs mittels eines gesonderten statio-
nären oder mobilen Stromzählers 
nachgewiesene Strommenge beträgt 
3.000 kWh. 
Es ist entweder der durchschnittliche 
monatliche Stromkostentarif ein-
schließlich anteiligem Grundpreis 
oder die Strompreispauschale für das 
gesamte Kalenderjahr 2026 zugrunde 
zu legen. Bei Anwendung der Strom-
preispauschale beträgt der Auslagener-
satz für das Kalenderjahr 2026 höchs-
tens 1.020 EUR (3.000 kWh x 0,34 
EUR). 

Kostenersatz beim E-Dienstwagen: Neue Regelungen seit 2026 

Bei betrieblichen Elektrofahrzeugen 
oder Hybridelektrofahrzeugen des 
Arbeitgebers, die dem Arbeitnehmer 
auch zur privaten Nutzung überlassen 
werden, stellt die Erstattung der vom 
Arbeitnehmer selbst getragenen Strom-
kosten einen steuerfreien Auslagener-
satz nach § 3 Nr. 50 Einkommensteu-
ergesetz (EStG) dar. Bis Ende 2025 
gewährte das Bundesfinanzministeri-
um hier monatliche Pauschalen. Mit 
Wirkung ab 2026 wurde stattdessen 
eine Strompreispauschale eingeführt. 
 
Regelung bis Ende 2025 
Bisher war es so, dass der Arbeitneh-
mer seinem Arbeitgeber die Kosten 
nachweisen musste, die ihm für den 
Ladestrom tatsächlich entstanden wa-
ren. Dafür musste er die geladene 
Strommenge in kWh dokumentieren 
und mit den je kWh entstandenen 
Stromkosten multiplizieren. Diesen 
Betrag konnte der Arbeitgeber steuer- 
und beitragsfrei erstatten. 
Weil das aber oft zu Problemen führte, 
hatte das Bundesfinanzministerium 
Ladestrompauschalen eingeführt. De-
ren Höhe richtete sich nach der Art 
des Fahrzeugs und, ob eine zusätzli-
che Lademöglichkeit beim Arbeitgeber 
bestand. Die Ladestrompauschale 
ergab sich wie folgt: 
▪ zusätzliche Lademöglichkeit: für 

Elektrofahrzeuge monatlich 30 
EUR, für Hybridelektrofahrzeuge 
monatlich 15 EUR. 

▪ keine zusätzliche Lademöglichkeit: 
für Elektrofahrzeuge monatlich 70 
EUR, für Hybridelektrofahrzeuge 
monatlich 35 EUR. 

 
Ab 2026: Nachweisverfahren ersetzt 
Pauschale 
Die Ladestrompauschalen hat das 
Bundesfinanzministerium mit Wirkung 
ab dem 1.1.2026 abgeschafft. Das 
bedeutet: Arbeitgeber müssen nicht 
nur die Zahlung der Pauschale einstel-
len, sondern auch dafür Sorge tragen, 
dass sie dem Mitarbeiter genau den 
Betrag erstatten, der diesem durch den 
Ladevorgang des E-Dienstwagens an 
Kosten entstanden ist. Konkret bedeu-
tet das: 
▪ Der Arbeitnehmer muss die durch 

den Ladevorgang entstandene 
Strommenge (in kWh) nachweisen. 

 Wagner und Partner mbB 
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Freistellung während der Kündigungsfrist – böswilli-
ges Unterlassen anderweitigen Verdienstes 

Recht 

Von Dr. Jan Blitz, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

terlassen habe, anderweitigen Ver-
dienst zu erzielen. 
Das Bundesarbeitsgericht lehnte je-
doch die Argumentation des Arbeitge-
bers ab und verurteilte ihn zur Zah-
lung auch der letzten Monatsvergü-
tung für Juni 2023. Das Bundesarbeits-
gericht erklärte, dass den Mitarbeiter 
keine Obliegenheit traf, bereits wäh-
rend der noch laufenden Kündigungs-
frist im Juni 2023 anderweitigen Ver-
dienst zu erzielen. Denn ein Arbeit-
nehmer unterlasse böswillig im Sinne 
von § 615 Satz 2 BGB anderweitigen 
Verdienst, wenn ihm ein Vorwurf dar-
aus gemacht werden kann, dass er 
während des Annahmeverzugs trotz 
Kenntnis aller objektiven Umstände 
vorsätzlich untätig bleibt und eine ihm 
nach Treu und Glauben gemäß § 242 
BGB unter Beachtung des Grundrechts 
auf freie Arbeitsplatzwahl nach Art. 12 
GG zumutbare anderweitige Arbeit 
nicht aufnimmt oder die Aufnahme 
der Arbeit bewusst verhindert, sofern 
der anderweitigen Arbeit nicht arbeits-
vertragliche Pflichten – wie z. B. ein 
Wettbewerbsverbot – entgegenstehen. 
Nach § 615 Satz 2 BGB werde auch 
dem Mitarbeiter eine Pflicht zur ange-
messenen Rücksichtnahme auf die 
Belange des Arbeitgebers auferlegt. 
Der durch die fiktive Anrechnung 
nicht erworbenen Verdienstes beim 
Arbeitnehmer eintretende Nachteil ist 
jedoch nur gerechtfertigt, wenn dieser 
wider Treu und Glauben untätig ge-
blieben ist. Deshalb kann nach Auffas-
sung des Bundesarbeitsgerichts der 
Umfang der Obliegenheit des Arbeit-
nehmers zu anderweitigem Erwerb 
grundsätzlich nicht losgelöst von den 
Pflichten des Arbeitgebers beurteilt 

werden. Der Arbeitnehmer hat jedoch 
im bestehenden Arbeitsverhältnis 
grundsätzlich einen Anspruch auf 
vertragsgemäße tatsächliche Beschäfti-
gung. Damit korrespondierend besteht 
eine Pflicht des Arbeitgebers, den Ar-
beitnehmer entsprechend zu beschäf-
tigen, sofern sein Interesse an einer 
Nichtbeschäftigung nicht das Interesse 
des Arbeitnehmers an der Beschäfti-
gung überwiegt. Verletzt der Arbeitge-
ber seine Beschäftigungspflicht durch 
eine einseitige Freistellung des Arbeit-
nehmers während der Kündigungsfrist 
und gerät dadurch in Annahmeverzug, 
wäre es mit den Grundsätzen von 
Treu und Glauben nicht zu vereinba-
ren, vom Arbeitnehmer die Aufnahme 
einer anderweitigen Arbeit schon 
während des unstreitig noch bestehen-
den Arbeitsverhältnisses zu verlangen 
und damit dem Arbeitgeber, der sich 
seiner Beschäftigungspflicht entzieht, 
auch noch zu einer Befreiung von 
seiner Vergütungspflicht zu verhelfen. 
Aus diesen Gründen verurteilte das 
Bundesarbeitsgericht den Arbeitgeber 
zur Zahlung auch der letzten Monats-
vergütung an den Mitarbeiter; dieser 
war nicht verpflichtet, sich noch wäh-
rend dem Lauf der ordentlichen Kün-
digungsfrist bereits anderweitig zu 
bewerben bzw. hier anderweitigen 
Verdienst zu erzielen. 
 
 
Rechtsanwalt Dr. Jan Blitz 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
 

Mit Urteil vom 12.02.2025 hatte das 
Bundesarbeitsgericht (Az. 5 AZR 
127/24) die praxisrelevante Frage zu 
entscheiden, ob sich ein Mitarbeiter, 
der nach Ausspruch der Arbeitgeber-
kündigung unter Fortzahlung seiner 
Bezüge freigestellt wurde, potenziell 
bei einem anderen Arbeitgeber zu 
erzielenden Verdienst anrechnen las-
sen muss. 
In dem vom Bundesarbeitsgericht ent-
schiedenen Fall wurde ein als Senior 
Consultant beschäftigter Mitarbeiter 
mit Kündigung vom 23.03.2023 or-
dentlich zum 30.06.2023 gekündigt. 
Für die Dauer der ordentlichen Kündi-
gungsfrist und damit bis zum 
30.06.2023 stellte der Arbeitgeber den 
Mitarbeiter unwiderruflich von der 
Pflicht zur Erbringung der Arbeitsleis-
tung frei. Während der noch bis zum 
30.06.2023 laufenden Kündigungsfrist 
überließ der Arbeitgeber dem freige-
stellten Mitarbeiter insgesamt 43 von 
diversen Jobportalen und Unterneh-
men online gestellte Stellenangebote 
mit der Aufforderung, der freigestellte 
Mitarbeiter könne sich hierauf bewer-
ben. Der Mitarbeiter bewarb sich je-
doch erst nach Ablauf der ordentli-
chen Kündigungsfrist auf entsprechen-
de Stellenangebote. Der Arbeitgeber 
zahlte das letzte Monatsgehalt für Juni 
2023 an den Mitarbeiter nicht mit der 
Begründung, er hätte sich bereits auf 
freie Stellen bei anderen Arbeitgebern 
bewerben können und hätte dort an-
derweitigen Verdienst erzielen kön-
nen. Da sich der Mitarbeiter nicht auf 
diese Stellen beworben hatte, hätte er 
sich nach § 615 Satz 2 BGB fiktiven 
anderweitigen Verdienst anrechnen 
lassen müssen, da er es böswillig un-
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